
      

    

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 6 
Wahl der / des Vorsitzenden des Stadtrates für die Wahlperiode 2024 - 2029 
Vorlage: BV-StRQ/032/24 
 Beschluss: 
 
 
Gemäß § 36 Abs. 2 KVG LSA wird für die Dauer der Wahlperiode 2024 bis 2029 aus  
der Mitte des Stadtrates 
 

Frau Dr. Sylvia Marschner 
 
zur Vorsitzenden des Stadtrates gewählt. 
 
(Wahlergebnis:    26 gültige / 9 ungültige Stimmen) 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg vom 
09.06.2024 
Vorlage: BV-StRQ/035/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt gemäß der §§ 51 Abs. 1 und 52 Abs. 1 Nr. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA): 
 
1.  Einwendungen gegen die Wahl des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg vom 09.06.2024

liegen nicht vor. 
 
2.  Die Wahl des Stadtrates am 09.06.2024 ist gültig.  
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 9 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Bad Suderode vom 
09.06.2024 
Vorlage: BV-StRQ/037/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt gemäß der §§ 51 Abs. 1 und 52 Abs. 1 Nr. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA): 
 
1.  Einwendungen gegen die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Bad Suderode vom 09.06.2024

liegen nicht vor. 
 
2. Die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Bad Suderode am 09.06.2024 ist gültig.  
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner  
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 10 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Stadt Gernrode vom 
09.06.2024 
Vorlage: BV-StRQ/036/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt gemäß der §§ 51 Abs. 1 und 52 Abs. 1 Nr. 1 
des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA): 
 
1.  Einwendungen gegen die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Stadt Gernrode vom 

09.06.2024 liegen nicht vor. 
 
2.  Die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Stadt Gernrode am 09.06.2024 ist gültig.  
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner  
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 12 
Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtrates für die Wahlperiode 2024 - 2029 
Vorlage: BV-StRQ/033/24 
 Beschluss: 
 
Gemäß § 36 Abs. 2 Satz1 KVG wählt der Stadtrat für die Dauer der Wahlperiode  
2024 – 2029 aus dem Kreis der ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates  
 
Herrn Martin Michaelis zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtrates,  
 
Herrn Dr. Dave Sander zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtrates.  
 
(Wahlergebnis der Wahl des ersten Stellvertreters: 35 gültige Stimmen / keine ungültigen 
Stimmen 
  
                                Herr Martin Michaelis    23 Stimmen 
                                Herr Dr. Dave Sander   12 Stimmen 
 
Wahlergebnis der Wahl des zweiten Stellvertreters: 23 gültige Stimmen / 12 ungültige  
Stimmen  
 
                                Herr Dr. Dave Sander   23 Stimmen) 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 23  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzender des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 13 
Geschäftsordnung für den Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg und seine Ausschüsse für die 
Wahlperiode 2024 - 2029 
Vorlage: BV-StRQ/038/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse für die 
Wahlperiode 2024 – 2029 in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung.  
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 15 
Feststellung der Sitzverteilung und der Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates der 
Welterbestadt Quedlinburg in der Wahlperiode 2024 bis 2029 
Vorlage: BV-StRQ/034/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg stellt die Sitzverteilung und die Besetzung der 
Ausschüsse des Stadtrates gemäß § 47 Abs. 3 KVG wie folgt fest: 
 
 
Haupt- und Finanzausschuss: 
 
1. Herr Oberbürgermeister Frank Ruch als Vorsitzender 
2. Herr Ulrich Thomas, CDU-Fraktion  
3. Herr Sebastian Petrusch, CDU-Fraktion  
4. Herr Reinhard Fiedler, AfD-Fraktion 
5. Herr Andreas Marscheider, AfD-Fraktion 
6. Herr Christian Schickardt, Fraktion SPD/ DIE LINKE / Grüne 
7. Frau Susann Sziborra-Seidlitz, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
8. Herr Steffen Kecke, Fraktion Bürgerforum – Die PARTEI 
9. Herr Lars Kollmann, Freie Fraktion 
 
 
Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss: 
 
1. Herr Ulrich Thomas, CDU-Fraktion  
2. Herr Guido Mertens, CDU-Fraktion  
3. Herr Oliver Hößler, AfD-Fraktion 
4. Herr Erik Niemand, AfD-Fraktion 
5. Frau Birgit Voigt, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
6. Herr Dave Sander, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
7. Herr Maik Ockert, Fraktion Bürgerforum – Die PARTEI 
8. Herr Hans-Joachim Wagner, Freie Fraktion 
 
 
Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss: 
 
1. Herr Andreas Hennig, CDU-Fraktion  
2. Herr Guido Neuhäuser, CDU-Fraktion  
3. Herr Hans Joachim Rathmann, AfD-Fraktion 
4. Herr Mario Ballin, AfD-Fraktion 
5. Frau Dr. Renate Brecht, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
6. Herr Stefan Helmholz, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
7. Herr Christian Wendler, Fraktion Bürgerforum – Die PARTEI 
8. Herr Detlef Kunze, Freie Fraktion 



   

 
 
Kultur, Tourismus- und Sozialausschuss: 
 
1. Frau Angelika Krause, CDU-Fraktion  
2. Herr Ralph Albrecht, CDU-Fraktion  
3. Herr Martin Michaelis, AfD-Fraktion 
4. Herr Ingo Pieper, AfD-Fraktion 
5. Frau Helga Poost, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
6. Herr Bengt Wurm, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
7. Herr Eike Helmholz, Fraktion Bürgerforum – Die PARTEI 
8. Herr Paul Zehnpfund, Freie Fraktion 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 16 
Benennung von Aufsichtsratsmitgliedern der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg 
Vorlage: BV-StRQ/039/24 
 Beschluss: 
 
In den Aufsichtsrat der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg (Wowi GmbH) werden 
aus der Mitte des Stadtrates für die Wahlperiode 2024 – 2029 folgende 5 Mitglieder entsandt.  
 
1. Herr Sebastian Petrusch, CDU-Fraktion 
2. Herr Martin Michaelis, AfD-Fraktion 
3. Frau Birgit Voigt, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
4. Herr Maik Ockert, Fraktion Bürgerforum – Die PARTEI 
5. Herr Detlef Kunze, freie Fraktion 
 
Die weitere Besetzung des Aufsichtsrates der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg 
ist der Sachverhaltsbegründung zu entnehmen.  
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 17 
Benennung von Aufsichtsratsmitgliedern der Stadtwerke Quedlinburg GmbH 
Vorlage: BV-StRQ/040/24 
 Beschluss: 
 
In den Aufsichtsrat der Stadtwerke Quedlinburg GmbH (SWQ GmbH) werden aus der Mitte des 
Stadtrates für die Wahlperiode 2024 – 2029 folgende 6 Mitglieder entsandt.  
 
1. Herr Ulrich Thomas, CDU-Fraktion  
2. Herr Jörg Pfeifer, CDU-Fraktion 
3. Herr Hans Joachim Rathmann, AfD-Fraktion  
4. Herr Christian Schickardt, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
5. Herr Steffen Kecke, Bürgerforum – Die PARTEI 
6. Herr Hans Joachim Wagner, Freie Fraktion 
 
Die weitere Besetzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist der 
Sachverhaltsbegründung zu entnehmen 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 18 
Benennung von Aufsichtsratsmitgliedern der Freizeit und Service Quedlinburg GmbH 
Vorlage: BV-StRQ/043/24 
 Beschluss: 
 
In den Aufsichtsrat der Freizeit und Service Quedlinburg GmbH (FSQ GmbH) werden aus der 
Mitte des Stadtrates für die Wahlperiode 2024 – 2029 folgende 5 Mitglieder entsandt: 
 
1. Herr Ulrich Thomas, CDU-Fraktion 
2. Herr Mario Ballin, AfD-Fraktion  
3. Herr Dave Sander, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
4. Herr Christian Wendler, Bürgerforum – Die PARTEI 
5. Herr Paul Zehnpfund, Freie Fraktion  
 
 
Die weitere Besetzung des Aufsichtsrates der FSQ GmbH ist der Sachverhaltsbegründung zu 
entnehmen. 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 34  Nein 0  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 19 
Benennung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH 
Vorlage: BV-StRQ/041/24 
 Beschluss: 
 
In den Aufsichtsrat der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM-GmbH) werden aus der Mitte 
des Stadtrates für die Wahlperiode 2024 – 2029 nachfolgende 5 Mitglieder entsandt:  
 
1. Herr Sebastian Petrusch, CDU-Fraktion 
2. Herr Reinhard Fiedler, AfD-Fraktion  
3. Herr Stefan Helmholz, Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
4. Herr Eike Helmholz, Bürgerforum – Die PARTEI 
5. Herr Lars Kollmann, Freie Fraktion  
 
Die weitere Besetzung des Aufsichtsrates ist der Sachverhaltsbegründung zu entnehmen.  
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 20 
Benennung von Aufsichtsratsmitgliedern der Harztheater gGmbH 
Vorlage: BV-StRQ/052/24 
 Beschluss: 
 
In den Aufsichtsrat der Harztheater gGmbH wird aus der Mitte des Stadtrates für die Wahlperiode 
2024 – 2029 folgendes Mitglied entsandt: 
 

Frau Angelika Krause 
 
Die weitere Besetzung des Aufsichtsrates der Harztheater gGmbH ist der 
Sachverhaltsbegründung zu entnehmen. 
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 21 
Entsendung der stimmberechtigten Vertreter und deren Stellvertreter in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater 
Vorlage: BV-StRQ/050/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat entsendet in die Verbandsversammlung des Nordharzer Städtebundtheaters für die 
Wahlperiode 2024 – 2029 nachfolgende stimmberechtigte Vertreter und für den Verhinderungsfall 
deren jeweiligen Stellvertreter.  
 
 Stimmberechtigte Vertreter     Jeweilige Stellvertreter  
 1. Herr Frank Ruch     1. unbesetzt 
 2. Frau Angelika Krause    2. unbesetzt 
 3. Frau Helga Poost     3. unbesetzt 
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 34  Nein 1  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
TOP 22 
Wahl des stimmberechtigten Vertreters und dessen Stellvertreter sowie Entsendung von weiteren 
Vertretern mit beratender Stimme in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz 
Vorlage: BV-StRQ/042/24 
  
Beschluss: 
 
Der Stadtrat wählt mit Wirkung vom 01.07.2024 
 

1. den Oberbürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg Herrn Frank Ruch, als 
stimmberechtigten Vertreter der Welterbestadt Quedlinburg für die Wahlperiode 2024 – 
2029 in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung (ZVO); 
 

2. als Stellvertreter des Oberbürgermeisters mit Stimmrecht für die Wahlperiode 2024 – 
2029 in die Verbandsversammlung nachfolgende 2 Mitglieder des Stadtrates  

 
 1. Herr Maik Ockert 
 2. Herr Bengt Wurm; 
 

3. der Stadtrat entsendet weiterhin mit beratender Stimme in die Verbandsversammlung für 
die Wahlperiode 2024 – 2029 nachfolgende 3 Mitglieder des Stadtrates  
 

 1. Herr Christian Hirsch 
 2. Herr Andreas Hennig 
 3. unbesetzt 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 28  Nein 1  Enthaltung 6  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 23 
Entsendung der 2 Vertreter der Welterbestadt Quedlinburg in die Mitgliederversammlung des 
Regionalverbandes Harz e.V. 
Vorlage: BV-StRQ/046/24 
 Beschluss: 
 
Neben dem Oberbürgermeister vertritt Herr Ralph Albrecht aus dem Stadtrat die  
Welterbestadt Quedlinburg in der Mitgliederversammlung des Regionalverbandes e.V..  
 
1. Stimmführer ist der Oberbürgermeister. 
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 24 
Entsendung eines Vertreters der Welterbestadt Quedlinburg in die Verbandsversammlung des 
Unterhaltungsverbandes "Selke/Obere Bode" für die Kommunalwahlperiode 2024 - 2029 
Vorlage: BV-StRQ/047/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt gem. § 54 Abs. 3 Satz 2 WG LSA i. V. m. § 
9 Abs. 1 der Verbandssatzung des Unterhaltungsverbandes „Selke/Obere Bode“, für die 
Kommunalwahlperiode 2019 – 2024 
 
die Bestimmung von Herrn Oberbürgermeister Frank Ruch als Stimmführer für die Welterbestadt 
Quedlinburg in der Verbandsversammlung  
 
und  
 
Frau Sybille Zander als dessen Stellvertreterin. 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 25 
Entsendung eines Mitgliedes in die Mitgliederversammlung des Kinder- und Jugendhilfswerks e.V. 
Vorlage: BV-StRQ/049/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt für die Wahlperiode des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg 2024 – 
2029 die Entsendung von Frau Helga Poost als stimmberechtigtes Mitglied der Welterbestadt 
Quedlinburg in die Mitgliederversammlung des Kinder- und Jugendhilfswerks Gernrode e. V.  
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 30  Nein 0  Enthaltung 5  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 26 
Entsendung der städtischen Vertreter in die Ratsversammlung des Dachvereins Reichenstraße 
e.V. 
Vorlage: BV-StRQ/048/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat entsendet als Vertreter der Welterbestadt Quedlinburg in der Ratsversammlung des 
Dachvereins Reichenstraße e.V. für die Wahlperiode 2024 – 2029 die nachfolgenden Mitglieder des 
Stadtrates  
 
 1. Herr Frank Ruch 
 2. Herr Steffen Kecke 
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 21  Nein 8  Enthaltung 4  Mitwirkungsverbot 2   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA haben sich die Stadträte Steffen Helmholz und Eike 
Helmholz einem Mitwirkungsverbot unterzogen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 27 
Entsendung eines Vertreters in die Arbeitsgruppe "Deutsche Fachwerkstädte e.V." 
Vorlage: BV-StRQ/054/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Entsendung des Mitarbeiters der Verwaltung, Sachgebiet 3.1, 
Bauverwaltung und Stadtentwicklung, 
 
Herrn Torsten Schmelz 
 
in die Arbeitsgruppe „Deutsche Fachwerkstädte e.V.“ 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 28 
Entsendung von zwei stimmberechtigten Mitgliedern in den Begleitausschuss der Partnerschaft 
für Demokratie Welterbestadt Quedlinburg 
Vorlage: BV-StRQ/053/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat entsendet die nachfolgenden Mitglieder des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg 
als stimmberechtigte Mitglieder in den Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie der 
Welterbestadt Quedlinburg für die Wahlperiode 2024 – 2029: 
 

1. Oberbürgermeister Frank Ruch 
2. Herr Ralph Albrecht 

 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 25  Nein 3  Enthaltung 7  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 29 
Beschluss zum Fortbestand der AG "Gesundheit/Harzklinikum" und deren Besetzung 
Vorlage: BV-StRQ/044/24 
 Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt den Fortbestand der AG 
„Gesundheit/Harzklinikum“ gemäß der konstituierenden Sitzung vom 14.09.2022 und bestätigt 
deren Besetzung mit folgenden Mitgliedern: 
 

1. Frau Dr. Marschner… Stadtratsvorsitzende 
2. Herr Hirsch   CDU-Fraktion 
3. Herr Pieper   AfD-Fraktion 
4. Frau Dr. Brecht  Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
5. Frau Sziborra-Seidlitz Fraktion SPD / DIE LINKE / Grüne 
6. Herr Zehnpfund  Freie Fraktion 
7. Frau Mantel   Gleichstellungsbeauftragte 
8. Herr Rode   Stabstellenleiter 0.1 
9. Frau Dürre   Bürgerin 
10. Frau Drachau   Hebamme 
11. Herr Ruch   Oberbürgermeister WESQ 

 
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
  



   

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

03.07.2024 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 02.07.2024 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 30 
Fortbestand der Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Welterbe-Informationszentrums 
Vorlage: BV-StRQ/045/24 
 Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt den Fortbestand einer 
Arbeitsgruppe mit der Aufgabe der Entwicklung eines Welterbe-Informationszentrums in 
Umsetzung des Grundsatzbeschlusses BV-StRQ/060/20 vom 03.12.2020. 
 

2. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind 
- die / der Vorsitzende des Stadtrates 
- die Vorsitzenden der Fraktionen 
- neben dem Oberbürgermeister weitere vier Mitglieder der Verwaltung. 

 
3. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe berichten dem Stadtrat regelmäßig über Ihre Aktivitäten. 

 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 34  Nein 0  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner  [SIEGEL]          gez. F. Ruch 
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
 


